
 
 
 
 

Sonderveranstaltungen 
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1. Räumungsverkauf 
2. Jubiläumsverkauf 
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4. Tag der offenen Tür 

 
 
Räumungsverkauf 
 
Seit der Novelle des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) sind die 
bisherigen einschränkenden Regelungen für Winter- und Sommerschlussverkäufe, 
aber auch für Räumungsverkäufe wegen Umbau, wegen Elementarschäden oder 
wegen Geschäftsaufgabe weitgehend entfallen. 
 
Das UWG lässt jetzt grundsätzlich jede Art von Sonderveranstaltungen im 
Einzelhandel zu. Neben den bekannten Räumungsverkaufsanlässen sind 
Räumungsverkäufe heute z. B. auch bei Aufgabe einer Geschäftsfiliale oder einer 
Warengattung sowie bei Umzug des Geschäftslokals, bei Inhaberwechsel oder auch 
bei Durchführung von Renovierungsarbeiten möglich. Im Rahmen von 
Räumungsverkäufen können Preisreduzierungen und Preisgegenüberstellungen, 
aber auch andere Arten von Preisvorteilen (z. B. „Kauf 3 Teile, zahl 2 Teile“), 
Rabattstaffelungen, etc. gewährt werden. 
 
Die Dauer von Räumungsverkäufen ist im Gesetz nicht mehr geregelt. Die Grenzen 
können sich aus dem allg. Irreführungsverbot ergeben. Eine Anzeigepflicht von 
Räumungsverkäufen besteht ebenfalls nicht mehr.  
 
Beispiele für zulässige Werbung: 
 
„Wir brauchen Platz“ 
„Wir räumen unser Lager“ 
„Wir schließen unsere Filiale“ 
„Wir renovieren...“ 
„Wir ziehen um ...“ 
„Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe“ 
 
Wichtig ist, dass der angegebene Räumungsverkaufsgrund tatsächlich zutrifft.  
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uch wenn die sog. Saisonschlussverkäufe heute nicht mehr im UWG definiert sind, 

a Saisonschlussverkäufe nach wie vor eine starke Anziehung auf Verbraucher 

 zu 
 der 

ubiläumsverkauf 

urch das neue UWG sind auch die einschränkenden Regelungen für 
i durch 25 

ig.  

ach dem neuen UWG kann auch der Geburtstag einer Filiale Anlass für einen 

nge 

nlässe für Jubiläumsverkäufe können neben dem Alter des Verkaufsgeschäfts auch 

er Wechsel des Firmennamens oder des Geschäftsinhabers spielt ebenso wie der 

eim Jubiläumsverkauf können unbeschränkt Preisvorteile oder Rabatte gewährt 
 

eispiele für zulässige Werbung: 

ir feiern unseren 1. Geburtstag – feiern Sie mit uns“ 

ichtig ist in allen Fällen, dass die genannten Gründe und Angaben tatsächlich 

A
ist es dennoch möglich, Sommer- oder Winterschlussverkäufe durchzuführen. Es 
besteht aber auch die Möglichkeit, neue oder andere Bezeichnungen für diese 
Sonderveranstaltungen zu wählen. 
 
D
haben, kann es sinnvoll sein, sich in einer Innenstadt oder im Rahmen einer 
Werbegemeinschaft zur Durchführung einer gemeinsamen Aktion zusammen
schließen. Hierbei sind Absprachen aber nur hinsichtlich des Zeitraums oder z. B.
Gestaltung gemeinsamer Werbung zulässig. Preisabsprachen verstoßen generell 
gegen das Kartellrecht. 
 
 
J
 
D
Jubiläumsverkäufe entfallen. Während früher Jubiläumsverkäufe nur be
teilbare Jubiläen möglich waren, sind Jubiläumsverkäufe jetzt unbeschränkt zuläss
Auch die früher geltende zeitliche Beschränkung der Jubiläumsverkäufe ist entfallen. 
 
N
Jubiläumsverkauf sein. Umgedreht dürfen auch Filialen oder Zweigstellen am 
Jubiläum des Stammhauses teilnehmen, auch wenn sie selbst noch nicht so la
bestehen, wie die Hauptniederlassung.  
 
A
andere, persönliche Gründe sein, z.B. der Geburtstag des Geschäftsinhabers. 
 
D
Umzug oder eine Sitzverlegung für die Zulässigkeit des Jubiläumsverkaufs keine 
Rolle. Entscheidend die nach außen sichtbare Kontinuität des Unternehmens. 
 
B
werden. Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, das gesamte Warensortiment zu
reduzieren, aber auch nur bestimmte Waren als Jubiläumsangebote zu bewerben. 
Neben Rabatten sind auch Geschenke oder Zugaben für die Kunden erlaubt. 
 
B
 
„W
„Unsere Filiale wird 10 Jahre alt“ 
„Der Firmenchef wird 50 Jahre“ 
„25 Jahre am Standort“ 
 
 
W
stimmen. Die wettbewerbsrechtliche Grenze ist das sog. Irreführungsverbot. 
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agerverkauf 

hnlich wie beim Fabrikverkauf oder beim Direktverkauf des Herstellers erwartet der 

 

er Begriff „Lager“ oder „Lagerverkauf“ setzt voraus, dass es sich um einen 
ere Zeit 

m 

ind Lager und Verkaufslokal in den gleichen Räumen, so kann dennoch ein 
 im 

lle 

in Textileinzelhändler darf somit in seinem Lager, das in größerer Entfernung zu 

uch kann ein Versandhändler z.B. beschädigte Waren im Rahmen eines 

eispiele für zulässige Lagerverkaufswerbung 

is 10.03 Lager-Räumungsverkaufspreise“ – jetzt zulässig, wenn das Lager 

chnäppchenhalle“ eines Möbelhändlers, auch wenn dieser sein normales 

erden im Lagerverkauf Retouren, beschädigte Waren oder Waren 2. Wahl 

ag der offenen Tür (Öffnung an Sonn- und Feiertagen) 

rundsätzlich gilt, dass außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten Verkaufstellen 

en zu den 

ußerhalb der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten sind sog. „Schautage“ als Tag der 

L
 
Ä
Verbraucher beim Lagerverkauf besonders günstige Preise. Das macht diese Form 
der Sonderveranstaltung für die Werbung hier besonders interessant. Lagerverkäufe
sind allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich.  
 
D
besonders großen Warenvorrat handelt, der ständig oder zumindest auf läng
vorgehalten wird und sich in räumlicher Trennung zum normalen Ladengeschäft 
befindet. Dies gilt auf jeden Fall dann, wenn ein solches Ladengeschäft neben de
Lager besteht.  
 
S
„Lagerverkauf“ grundsätzlich zulässig sein. Hier müssen die Voraussetzungen
Einzelfall geprüft werden. Hierbei kann z.B. die Art der Warenpräsentation eine Ro
spielen. 
 
E
seinem eigentlichen Ladenlokal gelegen ist, ständig einen Lagerverkauf zu 
besonders günstigen Lagerpreisen durchführen. 
 
A
Lagerverkaufs vertreiben. 
 
 
B
 
„b
tatsächlich zu reduzierten Preisen geräumt wird. 
 
„S
Ladengeschäft als Abholmarkt betreibt. 
 
W
angeboten, sollte hierauf schon in der Werbung hingewiesen werden.  
 
 
 
T
 
G
geschlossen sein müssen. Die Ladenöffnungszeiten sind im sog. 
Ladenöffnungsgesetz geregelt. Hier finden sich auch die Regelung
„verkaufsoffenen Sonntagen“, die sich vom Tag der offenen Tür grundsätzlich 
unterscheiden. 
 
A
offenen Tür zulässig. 
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er „Tag der offenen Tür“ muss weder angemeldet oder genehmigt werden. Er dient 

teilen 

tatt des Inhabers und des Verkaufspersonals darf zum Schutz und zur Bewachung 

tigt 

 der Werbung und im Ladenlokal muss deutlich darauf hingewiesen werden, dass 

erwenden Sie in ihren Ankündigungen deutlich lesbar z.B. folgende Hinweise: 

ährend der Ladenschlusszeiten keine Beratung und kein Verkauf“ 
ein Verkauf“ 

ermeiden sollten Sie z.B. 

→ das Auslegen von Wunsch- und Bestellzetteln, 

are, 

, 

Fahrzeugen. 
 

u beachten sind die Bestimmungen des Sonn- und Feiertagsgesetzes. Danach ist 
- 

re Ansprechpartner bei der IHK Koblenz: 
-Mail: weidemann@koblenz.ihk.de

 
D
lediglich der Besichtigung der Waren. Es darf kein geschäftlicher Verkehr stattfinden. 
Das bedeutet, dass ein Verkauf ebenso wenig gestattet ist, wie alles, das der 
Vorbereitung von Geschäftsabschlüssen dient. Damit sind zum Beispiel das Er
von Auskünften oder auch die Reservierung von Waren sowie die Annahme von 
Vorbestellungen unzulässig. 
 
S
der Ware nur branchenfremdes, neutrales Aushilfspersonal anwesend sein, das 
weder zu Verkaufsgesprächen noch zu Erläuterungen oder Vorführungen berech
ist.  
 
In
keine Beratung und keine Verkäufe stattfinden.  
 
V
 
„W
„Außerhalb der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten keine Beratung – k
„Sonntag – Tag der offenen Tür; keine Beratung – kein Verkauf“ 
„Probefahrten, Beratung, Verkauf nur während der gesetzlichen 
Ladenöffnungszeiten“ 
 
 
V
 

→ die Annahme von Bestellungen, 
→ das Aushändigen vorbestellter W
→ das Zeigen von Mustern und Proben, 
→ das Anprobieren von Kleidungsstücken
→ das Vorführen von Elektrogeräten, 
→ das Anbieten von Probefahrten von 

 
Z
bei derartigen Veranstaltungen stets darauf zu achten, dass der Charakter des Sonn
und Feiertages durch die Art der Veranstaltung nicht gestört wird.  
 
 
Ih
Beatrice Weidemann, Telefon: 0261/106-246, E   
Bertram Weirich, Telefon: 0261/106-250, E-Mail: weirich@koblenz.ihk.de  


